
 
 

Stadtwerke Mühlacker GmbH, Danziger Straße 17, 75417 Mühlacker 
Sitz der Gesellschaft: Mühlacker, Amtsgericht Mannheim HRB 510151, 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Oberbürgermeister Stephan Retter, Geschäftsführer Roland Jans 

Auftrag für Zähler-/Gerätewechsel (Strom/Gas/Wasser) 
 

Auftraggeber     

Name    

Anschrift    

Telefon    

  

Anschlussobjekt  

Ort, Straße Hausnummer    

Zählernummer/Messstelle    

 

Pauschalpreis für Zähler-/Gerätewechsel auf Kunden- oder Lieferantenwunsch  

   
netto €  

Einzelpreis  
brutto €  

Einzelpreis  

 Wechsel Wirkverbrauchszähler (z.B. Wechsel auf Drehstrom)  90,00 107,10 

 Wechsel Wirkverbrauchszähler mit Ein- oder Ausbau TSG  125,00 148,75 

 Wechsel/Ausbau des TSG  90,00 107,10 

 Erneuter Zählereinbau nach vorherigem Ausbau  90,00 107,10 

 Wandlertausch Niederspannung (z.B. wegen Leistungserhöhung)  285,00 339,15 

 Montageleistungen aufgrund eines Wechsels des Zählerverfahrens  
Umbau von Standardlastprofil (SLP/SEP) auf Lastgangzählung (LGZ/EGZ)  
Umbau von Lastgangzählung (LGZ/EGZ) auf Standardlastprofil (SLP/SEP)  

 
285,00 
140,00 

 
339,15 
166,60 

 Einrichtung zur Weitergabe von Messimpulsen 
Einmalige Gebühr Einbau 150,00 €,   
Impulsweitergabe 96,00 € pro Messstelle im Jahr  

150,00 178,50 

 Gerätewechsel für die Bereitstellung von Messdaten o.ä.  90,00 107,10 

 Jede weitere Anfahrt (z.B. Zähleranlage entspricht nicht den Vorschriften) 90,00 107,10 

 Änderung Messkonzept der bestehenden Erzeugungsanlage 125,00 148,75 

 
Die o.a. Bruttobeträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Ausführung (z.Zt. 19 %). Diese Kostenpauschalen gelten ausschließlich für 
die Ausführung der Arbeiten innerhalb der regulären Arbeitszeit, diese sind Mo., Di., Mi. und Fr. 08:00 - 12:00 Uhr und Mo., Mi. und Do. 13:00 - 16:00 Uhr 

 

Auftragserteilung 

 Hiermit erteile ich der Stadtwerke Mühlacker GmbH den Auftrag, auf der Basis der oben gekennzeichneten Position die Arbeit zum Festbetrag 
bzw. nach Aufwand, auszuführen. Nimmt ein Installateur Montagen bzw. Erweiterungen innerhalb des Zählerplatzes vor, erfolgt der 
Einbau/Wechsel von Zählern und Geräten nur in TAB-gerechten Zählerplätzen. Diese sind durch einen eingetragenen Installateur bei den 
Stadtwerken Mühlacker fertig zu melden. Für den Umbau der Kundenanlage fällt eine separate Rechnung durch den Installateur an. Hiermit 
bestätige ich, dass bei Maßnahmen, die auch meinen aktuellen Energielieferanten betreffen, mir dessen Einverständniserklärung vorliegt. 

 

Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber 

 
Bitte senden Sie dieses Formular unterschrieben an: 
Stadtwerke Mühlacker GmbH, Danziger Straße 17, 75417 Mühlacker. 


